
CHECKLISTE
Verkehr

FÜR KOMMUNEN

FÜR REGIONEN

FÜR LEISTUNGSTRÄGER

 Ja Nein Entfällt

Einheitliches Bodenleitsysteme mit taktilen Leitstreifen und

Aufmerksamkeitsfeldern für blinde Menschen, die sich mit einem

weißen Langstock orientieren, ist vorhanden.

   

Haltestelle ist gut beleuchtet und kontrastreich gestaltet.    

Wartezonen haben einen Witterungsschutz in Form von

Überdachungsanlagen.
   

Barrierefreie Sitzgelegenheiten sind vorhanden.    

Aufstell- und Bewegungsflächen für Kinderwagen, Rollstühle und

Rollatoren sind vorhanden.
   

Glaswände haben Sicherheitsmarkierungen.    

Fahrkartenautomaten sind auch von Rollstuhlfahrern und kleinen

Menschen zu bedienen.
   

Fahrgastinformationen wie gedruckte Fahrpläne und Digitalanzeiger

sind gut lesbar und in einer Höhe angebracht, die Rollstuhlfahrer und

kleine Menschen einsehen können.

   

Fahrgastinformationen werden auch an der Haltestelle (z. B. auf

Knopfdruck) angesagt.
   

Haltestellen
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 Ja Nein Entfällt

Mitarbeiter sind im Umgang mit behinderten Fahrgästen geschult.    

Begleitservice wird angeboten.    

Beim Ein- und Aussteigen wird Hilfe angeboten.    

Service
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 Ja Nein Entfällt

Haltegriffe und Bedienelemente wie Haltewunschtaster sind kontrastreich

gestaltet und gut zu finden.
   

Ausreichende und sichere Stellplätze für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und

Rollatoren sind vorhanden.
   

Klappbare Rampen, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, sind

vorhanden.
   

Die Einstiegshöhe der Fahrzeuge entspricht der Bordhöhe der Haltestellen.    

Akustische und optische Anzeigen der Haltestellen im Fahrzeug sind

vorhanden.
   

Fahrgastinformationen werden beim Eintreffen des Fahrzeugs nach außen

angesagt (z. B. S-Bahn-Linie 2, Richtung Blankenfelde).
   

E-Scooter können mitgenommen werden.    

Für Fahrzeuge gilt...
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Beispiel 2: Kontrastreiche Bedienelemente sind nicht nur
von sehbehinderten Menschen leichter zu finden. Sie

sollten in einer gut erreichbaren Höhe angebracht
werden. 

Beispiel 1: Ein taktiles Leitsystem ermöglicht blinden
Menschen eine selbstbestimmte Orientierung und
Fortbewegung.

Beispiel 3: Verkehrsmittel sind für alle leichter zu nutzen,
wenn sich Bord und Eingang auf derselben Höhe befinden
und die Lücke zwischen Bord und Verkehrsmittel mit einer
Rampe überbrückt wird.
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